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▶▶ Verschonungsregelung

Behandlung des kurzarbeitergelds

| Bei Ermittlung der Lohnsumme im Rahmen der schenkungs- und erb-
schaftsteuerlichen Verschonungsregelungen nach § 13a Abs. 3 Satz 6 bis 
13 ErbStG stellt sich die Frage, ob das Kurzarbeitergeld in die Lohnsum-
me einzubeziehen ist. Die gute Nachricht auf diese Frage findet sich in 
gleichlautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 
14.10.2020. Bei der Ermittlung der Lohnsumme ist vom Aufwand für Löh-
ne und Gehälter in der Gewinn- und Verlustrechnung auszugehen. Das 
von der Bundesagentur für Arbeit gewinnwirksam verbuchte Kurzarbei-
tergeld mindert den Lohnaufwand nicht. |

▶▶ Stundung und Vollstreckung

Verlängerung der steuerlichen maßnahmen wegen des 
Coronavirus

| Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie verlängerte das BMF die 
steuerlichen Erleichterungen zur Stundung, zur Aussetzung von Vollstre-
ckungsmaßnahmen und zur Anpassung laufender Vorauszahlungen. |

▶� Stundung: Für bis zum 31.3.2021 fällige Steuern können nachweislich 
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffene 
Steuerzahler eine zinslose Stundung bis zum 30.6.2021 beantragen. An-
schlussstundungen bis zum 31.12.2021 sind möglich, wenn eine Raten-
zahlungsvereinbarung mit dem Finanzamt getroffen wird.

▶� Vollstreckung: Für bis zum 31.3.2021 fällige Steuern wird auf Antrag bis 
zum 30.6.2021 von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen. Bei einer Ra-
tenzahlungsvereinbarung kann der Vollstreckungsaufschub bis zum 
31.12.2021 gewährt werden. Ein Erlass des Säumniszuschlags ist auf An-
trag auch möglich.

▶� Vorauszahlungen: Von der Coronakrise nachweislich negativ betroffene 
Steuerzahler können die Herabsetzung der laufenden Vorauszahlungen 
beantragen. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind keine 
strengen Anforderungen zu stellen.
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